
MD-92-3/95 
Entwurf eines Bundesge
setzes über militärische 
Munitionslager (Munitions
lagergesetz - MunLG) ; 
Stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

Wien, 22. Februar 1995 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Bei
lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Be
treff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD110SB-3-871-1316S0-20 000000 

Für den Land 

Dr. ischl 
Magistratsvizedirektor 
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AMT DEH 
. W·IENER LANDESRE�IERUNG .� .. -" . 
. Dienststelle . MD-Bül:-o des Magistratsdirektors . , . 

'f 

MD-92 -3/95 

Entwurf eines Bundesge
s�tzes übe� �ilitärische 
Munitionslager (Munition.s
lagergesetz.-�MunLG); . 
Begutachtungsverfahren; 
stellungnahme· 

zu GZ; 10�04 9/000�-i�9/94_· 

.. An das 

. I ,. 
Bundesministerium t:ür 
Landesverteidigung 

Adresse 1082 Wien, Rathaus 

Telelonnummer40 00-82123 . 

Wi'en, ,22".' Februar 1995 

Auf· das do .. S.chreiben vom -27. Dezember 1 99·4· beehrt sich das· 
J 

. Amt der .Wiener Lancles"regie�un:g bekanntzug�ben, daß· g�gen . 
. . den im:· Betreff- genannte,n Gesetzentwurf keine., grundsätzlichen' 
:�edehken bestehen. 

'I 

Es wird-jedoch �rigeregt, �en §·3 im Hinblick auf die Erläu-
I 

• 
J. , 

ter,ungen 'zu den §§ 4 bis' 8 etwa wie folgt .zu verdeutiichen: 

"S 3. (I} Der Gefährdungsbeieich, eines militärischen Muni
tioI;lslagers besteht dort, wo ein'Zündschlag zur Explosion 
der gelage�ten Munition. führen ,kann. Er umfaßt jenes G:e�:>i�t, 
an d�ss-en äußerer Grenze bei eJnem' Zünd�chlag nur noch 
g�ringe Schäden zu erwa�ten sind� 

(2) Der-eng�re Gef�hrdungsbere{6h ist jener Teilbereich,' in . ' . . . . . . ;, . 
dem bei einem Zündsc/hlag mit Sicherheitl schwere Schäden · 
zu erwarten sind. Das'außerhalb davon gelegene Gebiet wird 

. 'I ..... 
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i'lls weit,erer' Gefährdungsbereich, bezeichnet. Es'weist von den 
Lagern. mindestens die gleibhen Entferhungsmaße riuf wie 

"d�r �nger� Gefährdungsbereich . �nd kimn bis zur: doppelten 
Entfernung reichen. ' Hieb�'i sind, Geländeform tu�d Bewuchs 

,zu berücksichtigen. "" 

, , 

Gleichzeitig werden 25 Aus,f�rtigungEm ,dieser stellungnahme 
. . . ' 

dem Präsidium des Nationalrates über·mi ttelt � 

, ) 
, , 

,Für den Land samtsciirektor: 

\' 
Dr . .P�isChl ' 

Magis�ratsvizedi�ektö� 
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